
Basiswissen zum  
sicheren Anschlagen 
von Lasten
Das kleine 1x1 im Arbeitsschutz
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Gewicht und Schwerpunkt  
der Last ermitteln 
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Schwerpunkt der Last ermitteln

stabil pendeln kippen oder umschlagen



Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Grundsätze zum Schwerpunkt 



Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Lastaufnahmemittel  
und Anschlagmittel

Anschlagmittel

LastLastaufnahmemittel
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Auswahl geeigneter 
Lastaufnahmemittel
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GEBRAUCHSANLEITUNG



Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Auswahl geeigneter 
Anschlagmittel
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Beispiele zur Kennzeichnung 
von Anschlagmitteln

2-strangige Anschlagkette 2-strangiges Stahldrahtseil

Hebeband
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Minderung der Tragfähigkeit  
des Anschlagmittels

Je größer der Neigungswinkel, desto  
geringer das mögliche Gewicht der Last.

Werden Lasten umschnürt,  
so beträgt die Tragfähigkeit des 
Anschlagmittels nur noch 80 %.

Neigungswinkel und Anschlagart:

100 % 90 % 70 % 50 % 80 %



Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Sichtprüfung der Anschlagmittel 
vor der Verwendung

Einschnitt Kante

Angeschmort Einlage sichtbarAufdoldung

Verformung / Verlängerung Defekte Sicherungsfalle

Litzenbruch

Einschnitt Oberfläche

DGUV Information 209-013 „Anschläger“
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Grundsätzliches zum  
richtigen Anschlagen
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scharfe Kanten

nicht an Bindedraht Unterleghölzer verwenden Neigungswinkel nicht über 60°

kein Hängegang

Einweg-Hebebänder entsorgenkeine Knoten Traversen/AusgleichsgehängeStränge aufhängen



Verhalten im Gefahrenbereich 

BG BAU Symbolbibliothek BG BAU DGUV Regel 101-601 Abb.84 BG BAU Portal „Sichere Baustelle“

Nie unter schwebenden 
Lasten stehen

Leitseil führen und 
Sicherheitsabstand einhalten

Lasten erst dann abschlagen, 
wenn die Standsicherheit der 

Last gewährleistet ist

Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten



Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Verständigung zwischen  
Kranführer, Einweiser und Anschläger
Verständigung der Transportbeteiligten
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Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Weitergehende Informationen

DGUV Regel 101-601
101-601

Branche Rohbau

Februar 2017

Broschüre 
DGUV Regel  
109-017 „Betreiben  
von Lastaufnahme- 
 mitteln und  
Anschlagmitteln  
im Hebezeugbetrieb

Broschüre 
Branchenregel  
Hochbau

Broschüre 
DGUV Information  
209-013 „Anschläger“

--> zur Broschüre --> zur Broschüre--> zur Broschüre

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3920
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/321
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3159


Basiswissen zum sicheren Anschlagen von Lasten

Weitergehende Informationen

Baustein 
B 161

Baustein 
B 161-1

Baustein 
B 164

Baustein 
B 214

Baustein 
B 215

Autokrane
B 215

Gefährdungen
 Unzureichende Tragfähigkeit
des Untergrundes, mangelhafte
Abstützung oder Nichtbeachtung
von Sicherheitsabständen an
Baugrubenböschungen  können
zu Kranumstürzen  führen. 
 Bedienungsfehler, herabfal-
lende Gegenstände, klimatische
Einflüsse (Wind, Blitz) oder
Stromüberschläge durch elek -
trische Freileitungen können 
zu Unfällen führen.

Schutzmaßnahmen
Aufstellung
 Kran auf tragfähigem Unter-
grund abstützen und waagerecht
ausrichten, lastverteilende
Unterlagen verwenden .
 Sicherheitsabstand im Bereich
von Baugrubenböschungen und
Grabenkanten nach den Vorgaben
der DIN 4124  einhalten oder
rechnerischen Nachweis der
Standsicherheit erbringen .

1

2

 Sicherheitsabstand von min-
destens 0,50 m zwischen sich
bewegenden Teilen des  Kranes
und festen Teilen der Umgebung,
z.B. Bauwerk, Gerüst,  Material -
stapel, einhalten.
 Kann der Sicherheitsabstand
zu festen Teilen der Umgebung
nicht eingehalten werden, gefähr -
 deten Bereich absperren. Hinweis
auf Quetschgefahr anbringen.
 Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen beachten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen.
 Beim Zusammenbau von Gitter -
 mastauslegern die Montagean-
leitung des Herstellers beachten.
Hieraus kann z.B.  entnommen
werden, ob und wie oft der Gitter -
mastausleger beim Zusammen-
bau unterstützt werden muss.
 Lösbare Verbindungsbolzen
zwischen einzelnen Gittermast-
teilen gegen Herausrutschen
 sichern, z.B. durch Splinte,
 Federstecker.

 Funktion des Hubendschalters
durch Anfahren kontrollieren.
 Lastmomentenbegrenzung
(LMB) entsprechend dem Rüst-
zustand einstellen.

Betrieb
 Kran nur von besonders unter-
wiesenen, mindestens 18 Jahre
alten,  körper lich und geistig
 geeigneten und vom Unter -
nehmer schrift lich beauftragten
Kran führern bedienen lassen.
 Einweiser einsetzen, wenn 
der Kranführer die Last nicht
 beobachten kann. Verständi-
gung mit dem Einweiser durch
festgelegte Handzeichen oder
Sprechfunk.
 Bei Überschneidung von
 Arbeitsbereichen mehrerer
 Krane Arbeitsabläufe vorher
 festlegen und für einwandfreie
Verständigung untereinander
sorgen, z.B. durch Sprechfunk.

07/2021
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Anschlagen von Lasten
Anschlagmittel B 164

Gefährdungen
 Unsachgemäßes Anschlagen,
Unachtsamkeit beim Anheben
bzw. Absetzen von Lasten sowie
beschädigte oder unterdimen-
sionierte Anschlagmittel können
zu Unfällen führen.

Allgemeines 
 Anschlagmittel bestimmungs-
gemäß verwenden und geschützt
aufbewahren.
 Anschlagmittel (Seile, Ketten,
Hebebänder) nicht über die
 zulässige Tragfähigkeit hinaus
belasten.
 Seile, Ketten und Hebebänder
nach Größe und Form der Last,
den Greifpunkten, den Einhak-
vorrichtungen, der Art und Weise
des Anschlagens, des Neigungs-
winkels und den Witterungsbe-
dingungen auswählen. Die Trag-
fähigkeit muss mindestens für
den max. Neigungswinkel von
60° auf Anhängern oder Etiket-
ten angegeben sein .
 Bei mehrsträngigen Gehängen
nur zwei Stränge als tragend  an -
nehmen, wenn keine Ausgleichs -
 einrichtungen vorhanden sind.

1

 Beim Anheben der Last sich
nicht zwischen Last und festen
Gegenständen (Wänden,
 Maschinen, Stapeln usw.)
 aufhalten.
 Nicht unter schwebenden
 Lasten hindurchgehen bzw. sich
aufhalten.
 Lasten nicht höher heben als
für den Transport erforderlich.
 Leere und unbelastete Haken-
geschirre hochhängen. An schlag -
mittel sicher ablegen bzw.
 ordentlich lagern.
 Seile, Ketten und Bänder nicht
verknoten und verdrehen, nicht
über scharfe Kanten ziehen.
Kantenschoner oder Schutz-
schläuche verwenden.
 Anschlagmittel erst lösen, wenn
die Last sicher abgesetzt ist.

07/2021
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Schutzmaßnahmen
 Lasten dürfen nur von unter-
wiesenen Beschäftigten ange-
schlagen werden.
 Lange stabförmige Lasten
nicht in Einzelschlingen an -
schlagen. Traversen benutzen.
 Lasten im Schnürgang
 anschlagen. Das Anschlagen 
im Hängegang ist nur bei groß -
stückigen Lasten zulässig, 
wenn ein Zusammenrutschen
der  Anschlagmittel und eine
 Verlagerung der Last nicht mög-
lich ist.
 Lasten nicht durch Einhaken
unter die Umschnürung trans-
portieren.
 Nur Anschlagmittel mit Sicher-
heitshaken verwenden. Auf-
gezogene Haken sofort aus -
sortieren.
 Kleine, lose Teile nur in Last-
aufnahmemitteln transportieren
und diese nicht über den Rand
hinaus beladen.
 Pendeln der Last durch mittige
Stellung des Kranhakens über
der Last vermeiden.
 Lange Teile eventuell mit Leit -
seilen führen.
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Turmdrehkrane
Betrieb B 214

Gefährdungen
 Personen können durch herab-
fallende oder pendelnde Lasten
gefährdet werden. 
 Bedienungsfehler, klimatische
Einflüsse (Wind, Blitz) oder
Spannungsüberschläge bei An-
näherung an elektr. Freileitungen
können zu Unfällen führen.

Allgemeines
 Kran nur von unterwiesenen
und am Kran eingewiesenen,
mindestens 18 Jahre alten,
 körperlich und geistig geeig -
neten und vom Unternehmer
schrift lich beauftragten Kran -
führern bedienen lassen.

Schutzmaßnahmen
 Nur sachgemäß angeschla gene
und gesicherte Lasten  anheben. 
 Einweiser einsetzen, wenn der
Kranführer die Last nicht beob-
achten kann.
 Verständigung zwischen Ein-
weiser und Kranführer durch
 direkten Sichtkontakt mit fest -
gelegten Handzeichen oder
durch Sprechfunk .
 Können Lasten bei Wind nicht
mehr kontrolliert gehoben
 werden, ist der Kranbetrieb
 einzustellen.

1
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 Sicherheitsabstand zu elek -
trischen Freileitungen einhalten.
 Besondere Maßnahmen im
Bereich von Bahnanlagen ein-
halten.
 Der Kranbetrieb ist bei Un -
wetter (starker Wind oder Sturm
und Gewitter) einzustellen.
 Bei Überschneidung von
 Arbeitsbereichen mehrerer
 Krane für einwandfreie Ver -
ständigung der Kranführer z.B.
durch Sprechfunk untereinander
 sorgen, Vorfahrtsregelungen 
und Arbeitsabläufe festlegen.

07/2021

Heben Abfahren

Senken

Halt Langsam
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 Lange Lasten, die sich beim
Transport verfangen können oder
die positioniert werden müssen,
mit Leitseilen führen .
 Das Heben von Personen mit
Kranen ist nur im begründeten
Ausnahmefall nach  den Vor -
gaben der TRBS 2121 Teil 4 
und der DGUV Regel 101-005
 zulässig.
 Diese Personenbeförderung 
ist mind. 14 Tage vorher bei der
Berufsgenossenschaft schriftlich
anzuzeigen.
 Maßnahmen zur Rettung des
Kranführers aus Krankabine fest-
legen.
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01/2018

✔

✔

✔

✔

B 161-1
Richtiges Anschlagen 

von Lasten

Lasten im
Schnürgang
transportieren

Vierer-Gehänge
benutzen

Last gegen
 Herabfallen
 sichern

Nicht am Draht
anschlagen

Lastaufnahmemittel 
B 161

Gefährdungen
 Beim Transport von Lasten
 können diese z.B. aus dem Last-
aufnahmemittel herausfallen,
sich vom Lastaufnahmemittel
 lösen und Personen treffen.

Allgemeines
 Vorrangig nur formschlüssige
Lastaufnahmemittel, z.B. Stein-
gabeln , Transportanker und
Transport anker sys teme ,
 ein setzen.
 Lastaufnahmemittel müssen
mit den für den Betrieb wichtigen
Angaben gekennzeichnet sein,
z.B. Eigengewicht und Tragfähig-
keit. Sie dürfen nicht überlastet
werden.
 Betriebsanleitung beachten.
 Tragfähigkeit überprüfen.
 Verbindungsmittel (z.B.
 Schäkel, Steck- und Schraub -
bolzen) gegen unbeabsichtigtes
Lösen und Herabfallen sichern.
 Lastaufnahmemittel bestim-
mungsgemäß verwenden und
 lagern. 

24
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 Benutzung einstellen, sobald
die Witterungsbedingungen 
die Funktionssicherheit beein-
trächtigen.
 Lasten im Schwerpunkt an-
schlagen.
 Kraftschlüssig wirkende
 Lastaufnahmemittel nicht über
Personen schwenken.
 Das Befördern von Personen
mit Lastaufnahmemitteln ist ver-
boten.

Schutzmaßnahmen
 Formschlüssig wirkende Last-
aufnahmemittel verwenden.
 Einbau und Verwendungsan-
leitung des Herstellers beachten
und am Einsatzort bereithalten.

Beispiele für formschlüssig
 wirkende Lastaufnahmemittel
Kugelkopfankersysteme
 Bei Transportankersystemen
nur zusammengehörige Trans-
portanker und Lastaufnahme-
mittel (Abheber) verwenden.

Einschraubankersysteme
 Anker nicht über 45 Grad ab-
knicken, komplett eindrehen. 
 Seilschlaufen nicht knicken
und quetschen.

Traversen
 Schiefstellung der Traverse
vermeiden. 
 Langgliedrige Lasten im
Schnürgang anschlagen .
 Befestigung der Anschlagseile,
-ketten oder -bänder an der
 Traverse nur
− mit genormter  Seilend ver -

bindung und Schäkel oder
− in Lasthaken mit Haken -

sicherung.
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Portal 
Die sichere  
Baustelle

--> zur Broschüre

--> zur Broschüre

--> zur Website

--> zur Broschüre

--> zur Broschüre

--> zur Broschüre

https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/b_161-1/b_161-1-de.pdf
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/b_215/b_215.pdf
https://lernportal.bgbau.de/data/bgbau/lm_data/lm_96636/index.html
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/b_161/b_161.pdf
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/b_214/b_214.pdf
https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Bausteine/b_164/b_164.pdf


www.bgbau.de 

Pass auf Dich auf!
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